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Dieses Dokument vermittelt einen allgemeinen Überblick über die Direktzahlungen an Sömmerungs- 

und Gemeinschaftsweidebetriebe. Die Auflistung ist nicht vollständig. Rechtsansprüche können daraus 

nicht abgeleitet werden. 

Änderungen gegenüber 2025 sind hervorgehoben. 
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1 Rechtliche Grundlagen 
 

Die Direktzahlungen 
an Sömmerungs- und 
Gemeinschaftsweide-
betriebe stützen sich 
auf folgende rechtli-
che Grundlagen: 

 

o Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsge-
setz, LwG) vom 29. April 1998 (SR 910.1) 

o Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft 
(Direktzahlungsverordnung, DZV) vom 23. Oktober 2013 
(SR 910.13) 

o Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die Aner-
kennung von Betriebsformen (Landwirtschaftliche Begriffs-
verordnung, LBV) vom 7. Dezember 1998 (SR 910.91) 

 

2 Begriffe und Direktzahlungsarten 

Zur Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen werden Bewirtschaftern und 
Bewirtschafterinnen von landwirtschaftlichen Betrieben Direktzahlungen ausgerichtet. 

Als Sömmerungs-
betrieb gilt ein land-
wirtschaftliches Un-
ternehmen, das: 

 

o der Sömmerung von Tieren dient; 

o von den Betrieben der Bestösser örtlich getrennt ist; 

o Sömmerungsweiden aufweist; 

o über Gebäude oder Einrichtungen verfügt, die für die 
Sömmerung nötig sind; 

o während der Sömmerung bewirtschaftet wird; und 

o von andern Sömmerungsbetrieben unabhängig ist. 

Ein Sömmerungsbetrieb mit mehreren Stufen gilt als nur ein Sömmerungsbetrieb. 

Als Gemeinschafts-
weidebetrieb gilt ein 
landwirtschaftliches 
Unternehmen, das: 

 

o der gemeinschaftlichen Weidehaltung von Tieren dient; 
o Gemeinschaftsweiden aufweist; 
o über Gebäude oder Einrichtungen für die Weidehaltung 

verfügt; und 
o von einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft, einer All-

mendkorporation oder einer Personengesellschaft be-
wirtschaftet wird. 

Die Direktzahlungen umfassen folgende Direktzahlungsarten: 

Kulturlandschaftsbeiträge (KLB): o Sömmerungsbeitrag 
Biodiversitätsbeitragäge (BDB): 

 

o Qualitätsbeitrag für artenreiche Grün- und 
Streueflächen im Sömmerungsgebiet 

Beitrag für regionale Biodiversität 
und Landschaftsqualität (BrBL) 
Landschaftsqualitätsbeitrag (LQB) 

 

Der Bundesrat legt die Höhe der Beiträge fest. Dabei berücksichtigt er das Ausmass 
der erbrachten gemeinwirtschaftlichen Leistungen, den mit der Erbringung dieser 
Leistungen verbundenen Aufwand und die auf dem Markt erzielbaren Erlöse. 

Der Landschaftsqualitätsbeitrag des bisherigen Rechts wird in den Jahren 2026 und 
2027 noch ausgerichtet. Der Beitrag für regionale Biodiversität und Landschaftsquali-
tät wird im Jahr 2028 das erste Mal ausgerichtet. 

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/3033_3033_3033/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/765/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/13/de
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3 Allgemeine Voraussetzungen 

Natürliche und juristische Personen sowie öffentlich-rechtliche Körperschaften und 
Gemeinden sind als Bewirtschafter von Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-
trieben beitragsberechtigt, wenn sie: 

• den Sömmerungs- oder Gemeinschaftsweidebetrieb auf eigene Rechnung und 
Gefahr führen 

• ihren zivilrechtlichen Wohnsitz / Sitz in der Schweiz haben. 

Betriebe des Bundes und der Kantone sind nicht beitragsberechtigt. 

Die allgemeinen Beitragsvoraussetzungen für die Direktzahlungen auf der Landwirt-
schaftlichen Nutzfläche (LN) wie der ökologische Leistungsnachweis (ÖLN), die Al-
tersgrenze oder die Anforderungen an die Ausbildung sind für die Direktzahlungen im 
Sömmerungsgebiet nicht anwendbar. 

4 Bewirtschaftungsanforderungen 

Die Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe müssen sachgerecht und um-
weltschonend bewirtschaftet werden. 

4.1 Unterhalt von Gebäuden, Anlagen und Zufahrten 

Gebäude, Anlagen und Zufahrten müssen in einem ordnungsgemässen Zustand sein 
und entsprechend unterhalten werden. 

4.2 Haltung der Sömmerungstiere 

Die Sömmerungstiere müssen überwacht werden. Der Bewirtschafter oder die Bewirt-
schafterin hat sicherzustellen, dass die Tiere mindestens einmal pro Woche kontrol-
liert werden. 

4.3 Schutz und Pflege der Weiden und der Naturschutzflächen 

Die Weiden sind mit geeigneten Massnahmen vor Verbuschung oder Vergandung zu 
schützen. 

Flächen, die nicht beweidet werden dürfen, sind vor Tritt und Verbiss durch Weide-
tiere zu schützen. 

Naturschutzflächen müssen vorschriftsgemäss bewirtschaftet werden. 

Zur Weidepflege und zur Bekämpfung von krautigen Problempflanzen ist das Mul-
chen zulässig, wenn: 

• die Gras- und Krautnarbe intakt bleibt und 

• keine Flächen betroffen sind, die nach dem NHG geschützt sind. 

Zur Entbuschung von Flächen ist das Mulchen mit einer vorgängigen Bewilligung des 
Kantons zulässig. Die Kantone stellen dem BLW die Bewilligungen zur Kenntnis zu. 

Die Bewilligung muss folgende Auflagen enthalten: 

• Der Eingriff erfolgt frühestens ab dem 15. August. 

• Höchstens 10 Prozent der bearbeiteten Bodenoberfläche sind nach dem Eingriff 
beschädigt. 

• Die Fläche weist nach dem Eingriff ein Mosaik von Anteilen offener Weide und 
Sträuchern auf, wobei die Sträucher auf mindestens 1 Are pro 10 Aren stehen ge-
lassen worden sind. 
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Diese Bestimmungen gelten auch für Artenreiche Grün- und Streueflächen im Söm-
merungsgebiet. 

4.4 Düngung der Weideflächen 

Die Düngung der Weideflächen muss auf eine ausgewogene und artenreiche Zusam-
mensetzung der Pflanzenbestände und auf eine massvolle und abgestufte Nutzung 
ausgerichtet sein. Die Düngung hat mit alpeigenem Dünger zu erfolgen. Die zustän-
dige kantonale Fachstelle kann die Zufuhr von alpfremden Düngern bewilligen. 

Stickstoffhaltige Mineraldünger und alpfremde flüssige Dünger dürfen nicht ausge-
bracht werden. 

Als Ausbringung von alpeigenem Hofdünger gilt auch die anteilsmässige Ausbringung 
auf angrenzende Sömmerungs- und Gemeinschaftsweiden, wenn die Tiere regelmäs-
sig auf den Heimbetrieb zurückkehren. 

Für jede Düngerzufuhr sind der Zeitpunkt der Zufuhr sowie Art, Menge und Herkunft 
der Dünger in einem Journal festzuhalten. 

4.5 Zufuhr von Futter 

Zur Überbrückung witterungsbedingter Ausnahmesituationen dürfen höchstens 50 kg 
Dürrfutter oder 140 kg Silage pro Normalstoss (NST) und Sömmerungsperiode zuge-
führt werden. 

Für Milchkühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich die Zufuhr von 100 kg 
Dürrfutter sowie insgesamt 100 kg Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras oder 
Trockenmais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Schweinen darf Kraftfutter nur als Ergänzung der alpeigenen Milchnebenprodukte 
(Schotte) verfüttert werden. 

Für jede Futterzufuhr sind der Zeitpunkt der Zufuhr sowie die Art, Menge und Her-
kunft des Futters in einem Journal festzuhalten. 

4.6 Bekämpfung von Problempflanzen und Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 

Problempflanzen wie Blacken, Ackerkratzdisteln, weisser Germer, Jakobs- und Al-
penkreuzkraut sind zu bekämpfen; insbesondere ist deren Ausbreitung zu verhindern. 

Herbizide dürfen zur Einzelstockbehandlung eingesetzt werden, soweit ihre Verwen-
dung nicht verboten oder eingeschränkt ist. Zur Flächenbehandlung dürfen sie nur mit 
Bewilligung der zuständigen kantonalen Fachstelle und im Rahmen eines Sanie-
rungsplans eingesetzt werden. 

4.7 Weitergehende Anforderungen 

Enthält ein allfälliger Bewirtschaftungsplan weitergehende Anforderungen und Vorga-
ben, so sind diese massgebend. 
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4.8 Unsachgemässe Bewirtschaftung 

Bei einer zu intensiven oder einer zu extensiven Nutzung schreibt der Kanton Mass-
nahmen für eine verbindliche Weideplanung vor. 

Werden ökologische Schäden oder eine unsachgemässe Bewirtschaftung festgestellt, 
so erlässt der Kanton Auflagen für die Weideführung, die Düngung und die Zufuhr 
von Futter und verlangt entsprechende Aufzeichnungen. Führen die Auflagen nicht 
zum Ziel, so verlangt der Kanton einen Bewirtschaftungsplan. 

5 Flächen und Normalbesatz 

5.1 Flächen 

Als Nettoweidefläche gilt die mit Futterpflanzen bewachsene Sömmerungsfläche ab-
züglich der Flächen, die nicht beweidet werden dürfen. 

Als Sömmerungsfläche gelten: 

 

o die Gemeinschaftsweiden; 

o die Sömmerungsweiden; 

o die Heuwiesen, deren Ertrag für die Zufütterung 
während der Sömmerung verwendet wird. 

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss auf einer Karte, die beweidbaren 
Flächen und die Flächen, die nicht beweidet werden dürfen, eintragen. 

5.2 Normalbesatz 

Der Normalbesatz ist der einer nachhaltigen Nutzung entsprechend festgesetzte Tier-
besatz. Der Normalbesatz wird in Normalstössen angegeben.  

Ein Normalstoss (NST) entspricht der Sömmerung einer raufutterverzehrenden 
Grossvieheinheit (RGVE) während 100 Tagen. 

Die Sömmerung wird mit maximal 180 Tagen angerechnet.  

Der festgelegte Normalbesatz gilt, solange keine Anpassung erfolgt. 

Bei Sömmerungs- oder Gemeinschaftsweidebetrieben, welche die Sömmerung neu 
aufnehmen, setzt der Kanton den Normalbesatz aufgrund des effektiv gesömmerten 
Bestandes provisorisch fest. Nach drei Jahren setzt er den Normalbesatz unter Be-
rücksichtigung der durchschnittlichen Bestossung dieser drei Jahre und der Anforde-
rung einer nachhaltigen Nutzung definitiv fest. 

5.3 Festlegung des Normalbesatzes 

Der Kanton setzt für jeden Sömmerungs- oder Gemeinschaftsweidebetrieb den Nor-
malbesatz fest für: 

• Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, nach Weidesystem (Herde mit ständiger 
Behirtung, Umtriebsweide und übrige Weiden) 

• die übrigen raufutterverzehrenden Nutztiere, mit Ausnahme von Bisons und Hir-
schen. 

Bei der Festlegung des Normalbesatzes für Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, 
darf ein Höchstbesatz für Schafweiden pro Hektare Nettoweidefläche nicht überschrit-
ten werden. Diese Grenzwerte sind in Anhang 2 Ziffer 3 DZV festgelegt. 
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Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so stützt sich der Kanton bei der Festsetzung des 
Normalbesatzes auf die darin enthaltenen Besatzzahlen.  

5.4 Anpassung des Normalbesatzes 

Der Kanton passt den Normalbesatz eines Sömmerungs‑ oder Gemeinschaftsweide-
betriebs an, wenn: 

• der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin einen Bewirtschaftungsplan einreicht, 
der einen höheren Besatz rechtfertigt. 

• das Verhältnis zwischen Schafen und anderen Tieren geändert werden soll. 

• Flächenmutationen dies erfordern. 

• sich die Weidefläche oder der Ertrag der Weidefläche durch den Bau von Photo-
voltaik-Grossanlagen wesentlich verändert hat. 

Er setzt den Normalbesatz herab, wenn: 

• die Bestossung im Rahmen des Normalbesatzes zu ökologischen Schäden ge-
führt hat. 

• kantonale Auflagen nicht zur Behebung ökologischer Schäden geführt haben. 

• sich die Weidefläche, insbesondere durch Verwaldung oder Verbuschung, we-
sentlich reduziert hat. 

Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über drei Jahre in Folge 75 
Prozent des festgelegten Normalbesatzes unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den 
durchschnittlichen Bestand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine 
nachhaltige Nutzung. 

Er passt für die Ausrichtung der Beiträge ab 2024 den Normalbesatz von Sömme-
rungs- und Gemeinschaftsweidebetrieben mit Schafen, ohne Milchschafe, an, wenn 
die durchschnittliche Bestossung in den Referenzjahren 2022 und 2023, gerechnet 
mit den GVE-Faktoren nach den Ziffern 3.2–3.4 des Anhangs der LBV, über 100 Pro-
zent des bisherigen Normalbesatzes liegt. Der neue Normalbesatz entspricht: 

• für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 Prozent des Normalbesatzes 
bestossen waren: dieser Bestossung, jedoch gerechnet mit den GVE-Faktoren 
nach den Ziffern 3.2–3.4 des Anhangs der LBV; 

• für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 Prozent des Normalbesatzes be-
stossen waren: dem bisherigen Normalbesatz multipliziert mit der durchschnittli-
chen Bestossung in den Referenzjahren, jedoch gerechnet mit den GVE-Faktoren 
nach den Ziffern 3.2–3.4 des Anhangs der LBV, geteilt durch die durchschnittliche 
Bestossung in den Referenzjahren. 

Bei Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetrieben, die vorwiegend mit Ziegen be-
stossen werden, kann der Kanton auf Gesuch hin den Normalbesatz nach Artikel 40 
Absatz 1 Buchstabe b DZV entsprechend der Differenz bei der Bestossung mit Jung-
ziegen und Zicklein erhöhen. Für die Berechnung gilt Absatz 3bis sinngemäss. 

Musste die Bestossung in einem Referenzjahr aufgrund höherer Gewalt oder auf-
grund der Präsenz von Grossraubtieren reduziert werden und hat der Bewirtschafter 
oder die Bewirtschafterin die Vorkommnisse gemäss Artikel 106 Absatz 3 DZV ge-
meldet, so korrigiert der Kanton die Festlegung nach Absatz 3bis oder 3ter entspre-
chend. 
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6 Sömmerungsbeitrag 

Zur Erhaltung einer offenen Kulturlandschaft werden Kulturlandschaftsbeiträge aus-
gerichtet. 

Der Sömmerungsbeitrag wird für die Sömmerung raufutterverzehrender Nutztiere, mit 
Ausnahme von Bisons und Hirschen, auf anerkannten Sömmerungs- und Gemein-
schaftsweidebetrieben im Inland ausgerichtet. 

Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Normalbesatzes berechnet 
und beträgt pro Jahr für: 

 CHF pro NST 

Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger Behirtung 400 

Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei Umtriebsweiden 320 

Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei übrigen Weiden 120 

übrige raufutterverzehrende Nutztiere 400 

 

Für Milchkühe, Milchschafe und Milchziegen wird ein Zusatzbeitrag für die Milchpro-
duktion ausgerichtet. 

Der Zusatzbeitrag für die Milchproduktion wird aufgrund der effektiven Bestossung 
berechnet und beträgt für Milchkühe, Milchschafe und Milchziegen CHF 40 pro NST 
und Jahr. 

Für die Umsetzung einzelbetrieblicher Herdenschutzmassnahmen wird ein Zusatzbei-
trag für Tiere ausgerichtet, die auf Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetrieben 
gehalten werden. 

Der Zusatzbeitrag für die Umsetzung einzelbetrieblicher Herdenschutzmassnahmen 
wird aufgrund der effektiven Bestossung berechnet und beträgt pro Jahr für: 

 CHF pro NST 

Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger Behirtung oder Umtriebs-
weide 

250 

Milchschafe 250 

Ziegen 250 

Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel, bis 365 Tage alt. 250 

Der Zusatzbeitrag wird ausgerichtet, wenn: 

• Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinquies der Jagdverordnung vom 29. Februar 
1988 umgesetzt werden; 

• ein einzelbetriebliches Herdenschutzkonzept eingehalten wird; und 

• alle Tiere einer Tierkategorie nach dem Herdenschutzkonzept geschützt werden. 

Das Herdenschutzkonzept muss aufzeigen, mit welchen betrieblichen und techni-
schen Massnahmen und Vorkehrungen eine oder mehrere Tierkategorien während 
der Sömmerungszeit vor Grossraubtieren geschützt werden können. Es muss vom 
Kanton bewilligt werden. Der Kanton überprüft die Einhaltung des Konzepts. 
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6.1 Anforderungen für Schafe 

Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die verschiedenen Weidesysteme 
(Herde mit ständiger Behirtung, Umtriebsweide und übrige Weiden) von Schafen sind 
in Anhang 2 Ziffer 4 DZV festgelegt. 

6.2 Festsetzung der Beiträge 

Der Sömmerungsbeitrag wird ausgehend vom festgelegten Normalbesatz ausgerich-
tet.  

Weicht die Bestossung erheblich vom Normalbesatz ab, so wird der Sömmerungsbei-
trag wie folgt angepasst: 

• Übersteigt die Bestossung den Normalbesatz in NST um 10–15 Prozent, mindes-
tens aber um zwei NST, so wird der Beitrag um 25 Prozent reduziert. 

• Übersteigt die Bestossung den Normalbesatz in NST um mehr als 15 Prozent, 
mindestens aber um zwei NST, so wird kein Beitrag ausgerichtet. 

• Unterschreitet die Bestossung den Normalbesatz in NST um mehr als 25 Prozent, 
so wird der Beitrag nach dem tatsächlichen Besatz berechnet. 

Die Zusatzbeiträge werden für die effektive Bestossung in NST festgelegt. 

7 Biodiversitätsbeitrag 

Zur Förderung und Erhaltung der Biodiversität wird der Biodiversitätsbeitrag werden 
Biodiversitätsbeiträge ausgerichtet. 

Der Biodiversitätsbeitrag Biodiversitätsbeiträge (Qualitätsbeitrag Stufe II) wird werden 
pro Hektare für folgende eigene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

 CHF pro ha 

Artenreiche Grün- und Streueflächen im Sömmerungsgebiet (QII) 150 

Die Beiträge einer Alp werden aufgrund der effektiven Bestossung begrenzt (max. 
300 CHF pro NST). 

Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin ist verpflichtet, die Biodiversitätsförderflä-
chen während mindestens acht Jahren entsprechend zu bewirtschaften. 

Beiträge werden für alpwirtschaftlich genutzte Wiesen, Weiden und Streueflächen im 
Sömmerungsgebiet ausgerichtet. Als Streueflächen gelten extensiv genutzte Flächen 
an Nass- und Feuchtstandorten, die alle ein bis drei Jahre geschnitten werden und 
deren Ertrag nur ausnahmsweise als Futter auf dem Betrieb verwendet wird. Heuwie-
sen im Sömmerungsgebiet, die zur Dauergrünfläche gehören, berechtigen nicht zu 
diesen Beiträgen. 

Der Beitrag der Qualitätsstufe II wird ausgerichtet, wenn die Flächen floristische Qua-
lität aufweisen und die Anforderungen der Qualitätsstufe I erfüllt sind. 

Indikatorpflanzen, die auf einen nährstoffarmen und artenreichen Bestand hinweisen, 
müssen regelmässig vorkommen. 

Die floristische Qualität sowie die Flächengrösse müssen während der Verpflich-
tungsdauer von acht Jahren mindestens konstant bleiben. 
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Eine Düngung der Fläche nach den Vorgaben ist zulässig, wenn die floristische Quali-
tät erhalten bleibt. 

Für Objekte von nationaler Bedeutung aus Inventaren nach Artikel 18a NHG können 
Beiträge ausgerichtet werden, wenn sie als Biodiversitätsförderflächen im Sömme-
rungsgebiet angemeldet sind, der Schutz mit Vereinbarungen zwischen dem Kanton 
und den Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen sichergestellt ist und die entspre-
chenden Anforderungen erfüllt sind.  

8 Beitrag für die regionale Biodiversität und Landschaftsqualität 

Der Bund unterstützt Projekte der Kantone zur Förderung der Vernetzung von Bio-
diversitätsförderflächen und zur Umsetzung weiterer biodiversitätsfördernder Mass-
nahmen sowie zur Förderung, Erhaltung und Weiterentwicklung vielfältiger Kultur-
landschaften. 

Er gewährt die Unterstützung, wenn der Kanton Bewirtschaftern und Bewirtschafterin-
nen Beiträge für vereinbarte Massnahmen zur Förderung der regionalen Biodiversität 
und der Landschaftsqualität ausrichtet und der Bewirtschafter oder die Bewirtschafte-
rin diese auf der eigenen oder gepachteten Sömmerungsfläche nach Artikel 24 LBV 
umsetzt. 

Beiträge können für Flächen ausgerichtet werden, auf denen Untersuchungen und 
Versuche durchgeführt werden, die zum Ziel haben, die regionale Biodiversität oder 
die Landschaftsqualität zu verbessern. 

Der Kanton legt die Beitragsansätze pro Massnahme fest. 

Der Bund übernimmt höchstens 90 Prozent des vom Kanton festgelegten Beitrags, 
höchstens jedoch 130 Franken pro NST des Normalbesatzes im Sömmerungsgebiet 
pro Jahr. 

Die Projekte der Kantone müssen folgende Anforderungen erfüllen: 

• Die Ziele im Bereich Landschaftsqualität stärken den regionalen Landschaftscha-
rakter gemäss den kantonalen fachlichen Grundlagen und schaffen besondere 
Anreize für herausragende Landschaften. 

• Quantitative Flächenziele sowie Qualitätsziele in Bereich regionale Biodiversität 
orientieren sich an den kantonalen fachlichen Grundlagen. 

• Die Beiträge pro Massnahme orientieren sich an Kosten und Werten der Mass-
nahme. 

• Ziel- und Leitarten sind definiert und deren Förderung wird durch die Massnahmen 
berücksichtigt. 

• Die zielgerichtete und schutzzielkonforme Bewirtschaftung von Biotopflächen in 
nationalen und regionalen Inventaren nach den Artikeln 18a und 18b NHG ist si-
chergestellt. 

Der Kanton erarbeitet das Projekt zusammen mit den betroffenen Kreisen. 

Er reicht dem BLW die Gesuche um Bewilligung des Projekts und um dessen Finan-
zierung ein. 
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Für die Einreichung gelten folgende Fristen: 

• Projektentwurf: bis zum 31. Oktober des Jahres vor der Gesucheinreichung 

• Gesuch: bis zum 30. Juni des Jahres vor dem geplanten Projektbeginn. 

Ein Projekt zur Förderung der regionalen Biodiversität und der Landschaftsqualität 
dauert jeweils acht Jahre. Der Kanton kann die Verpflichtungsdauer mit den Verpflich-
tungsdauern der Beiträge der Qualitätsstufen I und II auf derselben Fläche oder für 
dieselben Bäume abstimmen. Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss die 
jährlichen Massnahmen bis zum Ablauf der Projektdauer umsetzen. 

Die Kantone können im Verlauf der Projektdauer weitere Massnahmen beantragen. 
Der Kanton überwacht den Projektfortschritt und leitet notwendige Projektanpassun-
gen ein. 

Für Flächen, für die ein Beitrag für regionale Biodiversität und Landschaftsqualität 
ausgerichtet wird, kann der Kanton: 

• von den Anforderungen der Qualitätsstufe I abweichende Vorschriften festlegen, 
wenn dies aufgrund der Zielarten erforderlich ist 

• weitere Kleinstrukturen zur Anrechnung an den Höchstanteil bewilligen. 

Im letzten Jahr der Projektdauer reicht der Kanton dem BLW bis zum 30. Juni pro 
Projekt einen Evaluationsbericht gemeinsam mit einem Gesuch für ein allfälliges Fol-
geprojekt ein. 

9 Landschaftsqualitätsbeitrag 

Der Bund unterstützt Projekte der Kantone zur Erhaltung, Förderung und Weiterent-
wicklung vielfältiger Kulturlandschaften.  

Er gewährt die Unterstützung, wenn der Kanton Bewirtschaftern und Bewirtschafterin-
nen Beiträge für vertraglich vereinbarte Massnahmen zur Landschaftsqualität ausrich-
tet, die diese auf der eigenen oder gepachteten Sömmerungsfläche umsetzen. 

Der Kanton legt die Beitragsansätze pro Massnahme fest. Der Bund übernimmt maxi-
mal 90 Prozent des vom Kanton festgelegten Beitrags. Pro Projekt und Jahr über-
nimmt der Bund höchstens 90 Prozent der folgenden Beträge: 

 CHF pro NST 

Normalbesatz auf Sömmerungs- oder Gemeinschaftsweidebetrieben mit  

vertraglichen Vereinbarungen 

240 

Der Bund stellt den Kantonen für Landschaftsqualitätsprojekte jährlich pro NST des 
Normalbesatzes im Sömmerungsgebiet höchstens 80 Franken zur Verfügung. 

Projekte der Kantone müssen folgende Mindestanforderungen erfüllen: 

• Die Ziele müssen auf bestehenden regionalen Konzepten basieren oder in der Re-
gion zusammen mit den interessierten Kreisen entwickelt werden. 

• Die Massnahmen müssen auf die regionalen Ziele ausgerichtet sein. 

• Die Beiträge pro Massnahme müssen sich an Kosten und Werten der Massnahme 
orientieren. 
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Der Kanton muss dem BLW Gesuche um Bewilligung eines Projekts und um dessen 
Finanzierung zusammen mit einem Projektbericht zur Überprüfung der Mindestanfor-
derungen einreichen. Das Gesuch muss bis zum 31. Oktober des Jahres vor Beginn 
der Projektdauer eingereicht werden. 

Das BLW bewilligt die Projekte und deren Finanzierung. 

Der Beitrag des Bundes wird für Projekte ausgerichtet, die acht Jahre dauern. 


